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ENV 195 
CLIMA 108 
ENER 109 
TRANS 125 
IND 168 
COMPET 285 
MI 216 
ECOFIN 292 
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I/A-PUNKT-VERMERK 

Absender: Generalsekretariat des Rates 

Empfänger: Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat 

Nr. Komm.dok.: 5298/26 + ADD 1 

Betr.: DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION vom 
13. Januar 2026 zur Änderung der Delegierten Verordnung 
(EU) 2019/1122 im Hinblick auf die Funktionsweise des Unionsregisters 
gemäß der Verordnung (EU) 2018/841 des Europäischen Parlaments und 
des Rates 

– Absicht, keine Einwände zu erheben 
 

1. Die Kommission hat dem Rat den oben genannten delegierten Rechtsakt1 gemäß dem 

Verfahren nach Artikel 290 AEUV und insbesondere gemäß Artikel 15 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2018/841 über die Einbeziehung der Emissionen und des Abbaus von 

Treibhausgasen aus Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft in den 

Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 20302 vorgelegt. 

2. Da die Kommission diese delegierte Verordnung am 13. Januar 2026 übermittelt hat, kann der 

Rat bis zum 16. März 2026 Einwände gegen sie erheben.  

                                                 

1 Dok. ST 5298/26 + ADD 1. 
2 ABl. L 156 vom 19.6.2018, S. 1. 
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3. Die Gruppe „Umwelt“ hat den delegierten Rechtsakt in ihrer Sitzung vom 4. März 2026 

geprüft. Die Beratungen in der Sitzung der Gruppe „Umwelt“ haben gezeigt, dass es weder 

erforderlich ist, Einwände gegen diese delegierte Verordnung zu erheben, noch den 

Prüfungszeitraum zu verlängern. 

4. Sofern das Europäische Parlament keine Einwände gegen die delegierte Verordnung erhebt, 

wird sie nach Ablauf der zweimonatigen Frist für die Erhebung von Einwänden von der 

Kommission an die Mitgliedstaaten übermittelt und mit dieser Übermittlung wirksam. 

5. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter (1. Teil) wird daher ersucht, dem Rat zu empfehlen, er 

möge auf einer seiner nächsten Tagungen als A-Punkt bestätigen, dass er beabsichtigt, keine 

Einwände gegen den delegierten Rechtsakt zu erheben, und dass die Kommission und das 

Europäische Parlament darüber zu unterrichten sind. 
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